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(2) Die zuständigen Deutschen Handelszentralen wer
den beauftragt, Bezugs- und Lieferverträge zur Siche
rung der Versorgung der Bevölkerung mit den Handels
organen und dem privaten Baustoffhandel und Bau
geschäften abzuschließen.

§ 4
Die Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten bedürfen 

keiner bauaufsichtlichen Genehmigung. Im übrigen sind 
die geltenden gesetzlichen Vorschriften einzuhälten.

§ 5
Die Staatliche Verwaltung für Materialversorgung 

wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Mini
sterium für Handel und Versorgung und den zustän
digen Ministerien eine Marktanalyse für folgende 
Baustoffe mit dem Ziel einer ausreichenden Versorgung 
der Bevölkerung bis zum 10. Juli 1953 aufzustellen und 
der Staatlichen Plankommission vorzulegen:

Ofenkacheln
Töpfers chamotte
Baugips
Kreide
Bauholz
Nägel aller Art
Holzschrauben
Tapeten /
Papiersäcke
Armaturen für sanitäre Keramik 
elektrisches Installationsmaterial 
Stallartikel
keramische Röhren aus Steinzeug
Badewannen
Badeöfen.

§ 6
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 25. Juni 1953

Die Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Ministerpräsident Ministerium für Aufbau 
G r o t e w o h l  B o l z

Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten

Verordnung 
über die Ermittlung der Ernteerträge.

Vom 25. Juni 1953

Zur Feststellung der Produktionsleistung unserer 
Landwirtschaft ist eine zuverlässige Ernteermittlung 
erforderlich, deren Ergebnisse den tatsächlichen Na- 
tural-Roherträgen entsprechen und die Grundlage für 
die operative Planung sein müssen.

Zur Feststellung der tatsächlichen Roherträge wird 
folgendes verordnet:

§ 1
(1) Im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik 

ist die Ernteermittlung der landwirtschaftlichen Haupt
kulturen von Kreisschätzungskommissionen in den An

bauschwerpunkten der einzelnen Kulturen und Ertrags
gebiete unter verantwortlicher Leitung der Staatlichen 
Zentralverwaltung für Statistik unmittelbar vor der 
Ernte durchzuführen.

(2) Die Volkseigenen Güter und Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften ermitteln die Roherträge 
aller Kulturen, die sie anbauen, und melden die Ergeb
nisse an die Kreisstelle der Staatlichen Zentralverwal
tung für Statistik. Darüber hinaus sind die Roherträge 
von landwirtschaftlichen Hauptkulturen durch Probe
entnahmen bei Volkseigenen Gütern und Landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften zu ermitteln. 
Hierfür sind die Leiter der VEG und die Vorsitzenden 
der LPG verantwortlich.

(3) Im Verlauf der Ernte sind die tatsächlichen Drusch- 
und Rodeergebnisse von den VEG und LPG, außerdem 
von den MTS im Rahmen der operativen Bericht
erstattung an die Kreisstelle der Staatlichen Zentral
verwaltung für Statistik zu melden.

§ 2
(1) Die Kreisschätzungskommissionen müssen sich aus 

fortschrittlichen und fachkundigen Vertretern des Krei
ses zusammensetzen, bei einer Mindestzahl von drei 
Mitgliedern je Kommission.

(2) Der Leiter der Kreisstelle der Staatlichen Zentral
verwaltung für Statistik ist als Vorsitzender der Kreis
schätzungskommission für die Auswahl der Mitglieder 
und für die Durchführung der Ernteermittlung verant
wortlich.

(3) Die Mitglieder der Kreisschätzungskommission 
sind vom Vorsitzenden des Rates des Kreises zu berufen.

(4) Kommissionsmitglieder, die Angestellte von staat
lichen Dienststellen oder gesellschaftlichen Organisatio
nen sind, müssen von den Leitern der Dienststellen an 
den für die Ernteermittlung in Betracht kommenden 
Tagen von ihren laufenden Arbeiten entbunden und 
dem Vorsitzenden der Kreisschätzungskommission zur 
Verfügung gestellt werden.

§ 3
(1) Nach Ermittlung der Erträge durch die Kreis

schätzungskommissionen werden die endgültigen Er
träge (Natural-Roherträge) von Fachkommissionen fest- 
gestellt, und zwar von den Bezirks-Fachkommissionen 
für die Kreise und von der Zentralen Fachkommission 
für die Bezirke.

(2) Die Fachkommissionen für die Bezirke und für 
die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik
«etzen sich wie folgt zusammen:

Statistik 2
Planung 1
Landwirtschaft 2
Erfassung und Aufkauf 1
Maschinen-Traktoren-Stationen 1
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften 1 
Volkseigene Güter 1
VdgB (BHG) I


